
Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges
1914

Österreich-Ungarn / Ministerium des Äusseren

Berlin, 1923

107. Rom, den 2. August 1914. Herr von Mérey an Grafen Berchtold.

urn:nbn:de:hbz:466:1-79448

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-79448


Na

Angesichts ( heses 1 nstandes habe seh Herzeg Ayatrına heiite Zu

nat Datten fassen md anch ihm gegenüber a0 nachstcherelen Sinne

ROHULET !
Atın «To yvater tout magentendu Je Mens 4 COM LAater QUE Is OUVeT¬

sure . faltes ie ı. au Duc d ’ Avarıa au sujet
bartıcle NIT de iyatre Traite dANLance amt cte ff

Moltfe ferme conmviclion que FTtahe reinpf
Y\Talliee vopfermement a TAÄrTtecle II du Vraite 4) Alhance

ie anterpertation de

altes sur Ta base oJe

|je Jerut ses deveatrs1
Les

Dhe Tatsache der unmotiviterten Molihstering Ruüßlands gegen
ans um . gegen Deutschland , wie insbesondere die nummehr gemeldete
Grenzuberschreitung russischer Patreunlen at mehreren Punkten ( der

deutsch russischen Grenze erscheinen eine genugemde Begründung >
nur den Lantritt des casus foelleris

Euer Exzelenz wollen sich am vorstehenden Samue dem ıtahe

ruschen Mınister des ÄAußern gegenüber vernehmen lassen

Zu Euer x zelbenz persönlicher Orteutrerung füge ach bei , at

mir Ferzug Ayarına in warmen Worten seine ( Uberzeitgung ausge

Sprechen , daß Itahen , selbst wenn nach striktem Weurtlaute des Drei

bunavertrages der casııs foederis nicht gegeben ware , che nesrahische

Verpflichtung hatte , sich auf die beite seiner Verbündeten zu steilen

Er habe eimdringnch In diesem Simae nach Hause berichtet , wisse
Vaber micht , ob semer Stimme maßgebendes Gewicht beigelegt werde

ich ielegtapiirere an Fleitp von Aberev wie fg

( Text suh Li

xVerstehendes zur Mitneilung an Flerri - von Tazow

7

Herr von Merey an Grafen Berchtold

Io

Vegramm Nr 571 Rosa , den 2. August 1014

Aufg 12 Uhr so Man

Fingetr . a Dhr 5. an

‘ hırfire chem

Lrhalten Einer KExzellenz Teieetanım vom 31 v0 Mo, Nr OLE md

von dh MO Nr a6 un 917 , über Interpretation ‚es Artikels VTJ

‚des Dreibundes um Kompensationsfrage ) .
Bis 3 Uhr nachmittags besaß Minister des Außern noch Sammer

nicht ein Telegramm des Herzogs von Avarna mit Tom vereinbarter

Text , sondern um Gegenteille eine von gestern abends datierte Meldung ,

wonach Euer KExzellenz «lie italenische Interpretation nicht akzep
tieren

1 Siehe II , Nr . 30, 87 und Sa



Marauıs 546 Giuhane wollte daher vor Kesntnis des Textes

Set in keine Diskussion ‚Jarüber eintreten . ob Itahen auf Grund

Keser Zusage seine Ahsıcht , neutral zu Werben , tevoheren A unte

Fehl habe se hstverstan Ihch betant , laB «be antegraie brtalung

der Bündnispflichten seitens Italiens ( umd zwar so Wie wir hiese

Pflicht Dtatens auffaßten ) He Voraussetzung unserer Zugestan Inısse

}11Abends , als ich Telegramm Nr 017 erhalten hatte ! sah 1

neuerhch Minister des Außern , welchem angebheh auch sneben Text

der Erklärung aus Wien zugekommen war ,

Marquis San Cinlane war aber trotz meiner Insistenz zu Keiner

Äußerung zu bewegen , Fr musse diese ernste Angelegenheit erst

sundieren . morgen mit Ministerprasidenten besprechen un ) hoffte , nur

morgens nachmittags Antwort geben zu konnen

Auf mein weiteres Drangen bemerkte er , sein erster Fan iruck

sei nicht günstig , und zwar wegen der Formuherung der Belingungen

Auch sei! bestenfalls Aiese Erklarung nur ein Element in der ganzer

Situation und hänge Frage , ob Itahen am Kireg teilnehme oder neutral

bleibe , nicht von einer gunstigen Erle hung heser Angelegenheit
alten ab

O8

Herr von Merey an Grafen Berchtold

Telegramm NT. 370 Rom , den 2. August 1014

2 Uhras po

> Uhr po

Chiffre ( ehem

Suchen schickt mir Minister des Außern in Briefferm Antwort

sichtlich Artikels VIT des Dieibundes

Dieselbe ist Jurchaus ungunstig un ] hart folgenden Inhalt

Wir knüpfen Annahme ler italienischen Interpretation an Be

5 Vertragsan lerung immoehch , aber mehthisgungen Das ware hei cu

her Auslegung , das heilt ler Konstatierung ( der bei Vertragsahschluß

obzewalteten Ahsicht .

Tetzige Krise sei vorübergehend , Dreibund noch für 12 Jahre

gültig . Ttalen müßte daher darüber Beruhigung haben , laß Le Inter

pretation auch in Friedenszeiten um auch in dem Falle gelte , als es

an ( dem Krieg nicht tellnummt .

Ührigens könnte Annahme italienischer Auslegung allen nicht

senügen , um alle gewichtigen Gründe zu beseitigen , welche für Neu¬

traität sprechen . Unsere allgemeine Formel bildet noch kein Fanver¬

1 Siche 11, Nr. 86.
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